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A. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit möchte ein Beitrag zur deutschen Rechtsge-
schichte sein, auch wenn sie sich in erheblichem Maße der Kirchenrechts-
geschichte bedient. Sie will in erster Linie den Konflikt deutscher Juristen 
darstellen, der zu den kirchlichen Bücherverboten auf den römischen 
Indices von 1558/59, 1564, 1589/90 und 1595/96 geführt hat. Dabei kann es 
sich aber weder darum handeln, Stintzing's wertvolle Forschungen zur 
Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft des 16. Jahrhunderts zu 
wiederholen, noch etwa Reuschs einmalige Darstellung der römischen 
Indices wiederzugeben, so unverzichtbar die Anknüpfung an beide ge-
wesen ist. Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist enger begrenzt. 

Sie will hauptsächlich erstmals ermitteln, welche deutschen Juristen 
mit allen Schriften oder mit Einzelschriften im Zeitalter der Reformation 
und Gegenreformation durch die römisch-katholische Kirche verboten 
worden sind, wie die Kirche solche Verbote gerechtfertigt hat, und welche 
Gründe allgemein und im Einzelfall für die Verbote maßgebend gewesen 
sind. Die Verwirklichung dieser Absicht bringt Schwierigkeiten mit sich, 
weil die Ermittlung in Anbetracht der Umstände vielleicht nicht lücken-
los, die Rechtfertigung-trotz der vergleichenden Praxis der weltlichen 
Obrigkeit und anderer Kirchen - umstritten und die Begründung im 
konkreten Fall vorläufig nicht überprüfbar ist, da die beantragte Akten-
einsicht in Rom und die dort erbetenen Auskünfte nicht zustandegekom-
men sind. 

Die seltenen Hinweise auf die Indizierung bestimmter deutscher Ju-
risten oder ihrer Schriften in der Literatur sind so zufällig und ergän-
zungsbedürftig sowie zum Teil fehlerhaft und ungenau, daß hieraus eine 
Übersicht etwa über Umfang, Art und Dauer dieser Verbote nicht zu 
gewinnen ist. Noch viel mehr gilt dies von den Gründen der Indizierung, 
die aus den Akten nicht zu erfahren sind. Ob in den Akten ein Verbot 
ausführlich schriftlich begründet ist, ob wenigstens das Ergebnis der 
Überprüfung festgehalten ist oder ob statt dessen die Zuweisung zu 
einer der drei Indexklassen jede Begründung ersetzt, kann mit Sicherheit 
nicht gesagt werden. Es muß auch für diese Zeit mit einem sehr unter-
schiedlichen Verfahren gerechnet werden, weil außer der Übernahme von 
Indizierungen aus Verbotskatalogen lokaler und territorialer Instanzen 
auch Verbotsverschärfungen, Milderungen und Streichungen früherer 
Verbote anzutreffen sind; dazu kommen solche Verbote, die erstmals 
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ausgesprochen werden. Wenn man die in der Zeit bis 1596 gewaltig stei-
gende Zahl von Skripten, Flugschriften Briefen und Büchern berücksich-
tigt und wenn man die Einbeziehung sämtlicher Äußerungen auf allen 
Gebieten der damals bekannten und zugänglichen Teile der Welt in Be-
tracht zieht, so kann ja der Index überhaupt nur eine mehr oder weniger 
zufällige Auswahl verbotener Schriften enthalten. Deshalb sind nach 
Korrekturen des ersten römischen "Index autorum et librorum" von 
1558/59 dem zweiten römischen "Index librorum prohibitorum" von 1564 
zehn "allgemeine Regeln" für das Leseverbot von Schriften vorangestellt 
worden, die von den Gläubigen beachtet werden sollten. Damit ist aber 
nicht gesagt, daß diese allgemeinen Regeln wirklich auch für sämtliche 
Indexverbote des 16. Jahrhunderts maßgeblich gewesen sind, vielmehr 
können solche Verbote auch unter ganz anderen Gesichtspunkten erlassen 
worden sein. 

Vermag somit die Überprüfung der indizierten deutschen Juristen und 
ihrer Schriften im Hinblick auf die "allgemeinen Regeln" nur unter Vor-
behalten zu erfolgen, so können doch vielfach unternommene Korrektur-
und Expurgationsversuche zusätzliche Hinweise für die Gründe eines 
Bücherverbots bieten, wenn sie auch überwiegend nicht für die ganze 
Kirche verbindlich gewesen sind, denn die römisch-katholische Kirche 
selber ist mit solchen Expurgationen äußerst zurückhaltend verfahren. 

Ferner bleibt als Hauptanhaltspunkt für die Begründung von Index-
verboten die Klasseneinteilung der Indices des 16. Jahrhunderts in die 
erste Klasse der Häresiarchen und Häretiker mit dem Verbot aller vor-
handenen und zukünftigen Schriften, die zweite Klasse mit einzelnen 
Bücherverboten und die dritte Klasse mit den verbotenen Schriften unge-
nannter Autoren. 

Es muß somit auch ganz allgemein der kirchlichen Rechtfertigung von 
Bücherverboten und überhaupt der Frage nach Rechtsnatur und Rechts-
systematik der Indices und nach Wandlungen in der Auffassung hier-
über eine um so größere Bedeutung zukommen, als die Gründe im ein-
zelnen Fall ungenannt geblieben und für den Bearbeiter unzugänglich 
sind. 

Die Bibliographie der verbotenen Bücher deutscher Juristen muß lük-
kenhaft bleiben, soweit auf den Indices nur die Namen der Autoren ohne 
ihre Schriften genannt sind, wobei die Identifizierung in den nach den 
Vornamen geordneten Verzeichnissen der Indizierten einer Klasse mit 
allen Disziplinen nicht selten ebenso mühsam gewesen ist wie die Er-
mittlung ihres Schrifttums, zumal es häufig an gründlichen Vorarbeiten 
fehlt. Dabei sind in mehreren Fällen Namens- und Titelverstümmelun-
gen sowie Doppeleintragungen und offensichtlich unbeabsichtigte Aus-
lassungen berücksichtigt worden. 
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Soweit es Juristen betrifft, deren Bücher insgesamt verboten worden 
sind, muß es sich um den Vorwurf der Häresie handeln, der entweder im 
Verhalten des Autors durch Wort und Tat oder in seinen Schriften oder 
in beidem gefunden werden kann. 

Es gibt also "verbotene Juristen", von denen im Zeitpunkt des Ver-
bots noch keine Publikation vorlag, andererseits aber auch "verbotene 
Autoren", bei deren Expurgation von einigen Büchern im Unterschied zu 
anderen festgestellt worden ist, daß sie nichts Böses enthalten. Von dem 
Häresievorwurf werden hauptsächlich Protestanten, aber auch Katho-
liken getroffen, was nicht ausschließt, daß in den Indices auch Protestan-
ten mit einzelnen Schriften in der zweiten Klasse stehen. Zugleich wan-
delt sich die Rechtsnatur des römischen Index von einem Listenverbot 
zu einer Verbotsliste; an die Stelle seiner konstitutiven Bedeutung treten 
"Dekrete", die das Verbot aussprechen. Der Index hat seit dem 17. Jahr-
hundert nur noch deklaratorische Bedeutung, weil er lediglich eine 
Sammlung alter Indexverbote und der neuen, durch Dekret erlassenen 
Verbote enthält. Vom Jahre 1900 ab sind die auf den Indices des 16. Jahr-
hunderts verbotenen Autoren und Bücher nicht mehr aufgeführt worden, 
was ihre Freigabe unter besonderen Bedingungen eröffnet hat. Seit 1966 
ist der Index rechtlich aufgehoben, die moralische Verpflichtung der 
Gläubigen, sich von glaubensgefährdenden und unsittlichen Büchern 
fernzuhalten, bleibt jedoch bestehen. 

Die Fragestellung dieser Arbeit zielt nicht auf die religiösen, rechts-
politischen und persönlichen Auswirkungen der kirchlichen Bücherver-
bote, sondern sie will versuchen, aus dem Leben und dem Werk der indi-
zierten Juristen die Veranlassung dieser Verbote aufzudecken und ins-
besondere die Rechtsfragen herauszustellen, die in diesem Zusammen-
hang eine entscheidende Rolle gespielt haben. Es fragt sich insbesondere, 
inwieweit die Rechtsentwicklung gerade in Deutschland betroffen oder 
ob die Abwehr von Angriffen auf die Glaubens- und Sittenlehre der 
katholischen Kirche überhaupt maßgeblich gewesen ist. Besonders bei 
dem Reformationsstreit um das Kirchenrecht können sich aber beide 
Gesichtspunkte überschneiden. 


